
 

 

Oö. Landtag: Beilage 484/2023, XXIX. Gesetzgebungsperiode  

Bericht 

des Kontrollausschusses 

betreffend den 

Bericht des Oö. Landesrechnungshofs über die Folgeprüfung  

Nationalpark Oö. Kalkalpen 

 

[L-2020-130330/20-XXIX, 

miterledigt Beilage 5043/2023] 

 

 

Der Kontrollausschuss des Oö. Landtags hat sich in seiner Sitzung am 25. Februar 2021 mit dem 

Bericht des Oö. Landesrechnungshofs über die Initiativprüfung „Nationalpark Oö. Kalkalpen“ 

befasst. Dabei hat der Kontrollausschuss nachstehende Empfehlung im Sinn des § 9 Abs. 2 des 

Oö. Landesrechnungshofgesetzes 2013 beschlossen: 

 

I. Da der Text (ua. Grundstücknummer) von der kartographischen Darstellung abweicht, 

sollte die Verordnung (Nationalparkerklärung) umgehend adaptiert werden. 

(Berichtspunkt 2 - Umsetzung kurzfristig) 

 

II. Um die Finanzsituation der Nationalpark Oö. Kalkalpen GmbH nachhaltig zu verbessern, 

sollte das Land OÖ darauf hinwirken, dass eine umfangreiche Konsolidierung 

durchgeführt wird. (Berichtspunkt 26 - Umsetzung kurzfristig) 

 

III. Das Land OÖ sollte darauf hinwirken, dass die Leistungsabgeltungen an die 

Österreichischen Bundesforste umfassend klargestellt bzw. neu geregelt werden. 

(Berichtspunkt 38 - Umsetzung kurzfristig) 

 

IV. Das Land OÖ sollte darauf hinwirken, dass die Weiterführung des Betriebs der Villa 

Sonnwend überdacht wird. Auf Basis einer Wirtschaftlichkeitsanalyse sollte eine 

Grundsatzentscheidung herbeigeführt werden. (Berichtspunkte 10, 40 bis 42 - Umsetzung 

kurzfristig) 

 

Der Oö. Landesrechnungshof hat in der Zeit vom 5. Oktober bis 29. November 2022 eine 

Folgeprüfung im Sinn des § 4 Abs. 3 Z 4 des Oö. Landesrechnungshofgesetzes 2013 durchgeführt 

und seinen diesbezüglichen - mit 25. Jänner 2023 datierten - Bericht dem Oö. Landtag übermittelt. 

Dieser Bericht wurde als Beilage 5043/2023 dem Kontrollausschuss zugewiesen.  

 

Der Kontrollausschuss hat den Bericht des Oö. Landesrechnungshofs in seiner Sitzung am 29. März 

2023 mit Stimmenmehrheit zur Kenntnis genommen. Der Bericht ist daher gemäß § 24 Abs. 6 in 
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Verbindung mit § 22 Abs. 2 Z 3 der Oö. Landtagsgeschäftsordnung 2009 dem Oö. Landtag mit 

einem Ausschussantrag vorzulegen.  

 

 

Der Kontrollausschuss beantragt, der Oö. Landtag möge beschließen: 

 

1. Der Bericht des Oö. Landesrechnungshofs über die Folgeprüfung „Nationalpark 

Oö. Kalkalpen“ wird zur Kenntnis genommen.  

 

2. Dem Oö. Landesrechnungshof wird für seinen Bericht gedankt.  

 

 

Linz, am 29. März 2023 

 

 

Mag. Felix Eypeltauer Bgm. Dr. Christian Dörfel 

Obmann Berichterstatter 

 


